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Text 

Durchfuhr von Tieren 
 

§ 20. (1) Die Durchfuhr von Tieren ist zu gestatten, wenn der Ursprungsstaat der Sendung die 
veterinärpolizeilichen Bedingungen für eine Einfuhr in die EG erfüllt. 

(2) Tiere, ausgenommen Einhufer, müssen bei der Durchfuhr von einer Übernahmeerklärung gemäß § 12 
Abs. 4 begleitet sein. 

(3) Die Durchfuhr von Tieren muss unter zollamtlicher Überwachung erfolgen. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für die Durchfuhr bei Zwischenlandungen im Luftverkehr und bei der 
Durchfuhr im Schiffsverkehr. 


